
 

1 
 

Sarstedter Freischießen, Volks - und Schützenfest 
 

Schießprogramm 2024 
 
 

 
Ort des Schießens: Schießsportanlage des SV Sarstedt von 1951 e.V.  

Am Festplatz 3, 31157 Sarstedt, Tel. 05066-5327 

 
 
Schießtage und Schießzeiten: 
 

Sonntag 05.05.2024 10:00 – 17:00 Uhr durchgehend 
Dienstag (After Work)      14.05.2024 17:00 – 21:00 Uhr durchgehend 
Montag 20.05.2024 10:00 – 17:00 Uhr durchgehend 
Samstag 25.05.2024 13:00 – 18:00 Uhr 
Sonntag 26.05.2024 10:00 – 17:00 Uhr durchgehend 
 
 
Siegerehrungen: 
 

Freitag 07.06.2024 Siegerehrung der Festscheiben Stadt Sarstedt, Deutschland, 
  Niedersachsen, sowie vom Maiwiesenpokal, Pastorenteller,  

der Heimatscheibe und der Bürgerpreisscheibe  

gegen 21:00 Uhr in der Festhalle. 
 

Sonntag 09.06.2024 12:10 Uhr Schäffertrunk mit anschließender Siegerehrung  
  Festscheibe Jugend und des Stadtschützen-Pokals 
  13:30 Uhr Proklamation Kreiskönige auf der Rathaustreppe 

 14:00 Uhr Proklamation der Bürgerkönige und des Besten  
  Bürgers bzw. der besten Bürgerin auf der Rathaustreppe. 

 

Montag 10.06.2024 Bekanntgabe und Ehrung der Ritter, Prinzen, Prinzessinnen  
  und Jugendprinzen / Jugendprinzessinnen  

  Im Anschluss an das Katerfrühstück in der Festhalle.  
(ca. 13:00 Uhr). 
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Allgemeines: 

Den Anordnungen der Schießmeister und der Standaufsicht ist aus 
sicherheitstechnischen Gründen unbedingt Folge zu leisten. Das Scheibenwechseln 
erfolgt ausschließlich durch das Standpersonal.  

Die zusätzliche Befestigung von Hakenkappe, Stopper (Handstopp, Riemenbügel 
usw.)  an den Waffen, sowie Probeschüsse, ist bei allen ausgeschriebenen 
Königsscheiben, Preisscheiben und Festscheiben untersagt.  
Jeder Teilnehmer legt vor Beginn des Schießens die Reihenfolge der von ihm zu 
beschießenden Scheiben fest. Während des Schießens ist ein Wechseln zwischen den 
Festscheiben nicht gestattet. Jeder Teilnehmer ist nach Beendigung seines Schießens 
mit dafür verantwortlich, dass die von ihm beschossenen Scheiben über die 
Standaufsicht zum Registrieren weitergeleitet werden. 
Soweit durch diese Ausschreibung nichts anderes bestimmt wird, gelten die 
Bestimmungen der Sportordnung des Deutschen Schützenbundes in der z. Zt. 
gültigen Fassung. 

Änderungen der Ausschreibung, insbesondere im Hinblick auf die Schießtermine, 
Schiesszeiten, Termine der Siegerehrungen, Anzahl u. Art der Siegerauszeichnungen 
behält sich der Festausschuss für das Freischießen, Volks- und Schützenfest 
ausdrücklich vor. 

Mit der Teilnahme am Schießen erkennen die Teilnehmer die Bestimmungen dieser 
Ausschreibung als verbindlich an. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

gez. Kai Kosowski gez. Guntbert Meyer  

 Peter Borgaes     Sandra Borgaes 

(Schäffer)        (Schießmeister) 
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Königsscheiben 
Bürgerkönig: 
 

Teilnahmeberechtigt sind alle männlichen verheirateten Bürger der Kernstadt Sarstedt  
(d.h. innerhalb der Grenzen vor der Gebietsreform vom 01.03.1974), die das 18. 
Lebensjahr vollendet und ihren 1. Wohnsitz in der Stadt Sarstedt gemeldet haben. 
Geschiedene männliche Bürger sind den verheirateten männlichen Bürgern 
gleichgestellt. 
 

Satzgeld: 1 Satz = 2 Schuss = € 2,50 3 mal nachsetzen erlaubt 
Waffe:  Kleinkalibergewehr  Entfernung: 50 Meter 
Anschlag: stehend aufgelegt  Wertung: Teilermesswert 
 
Bürgerkönigin: 
 

Teilnahmeberechtigt sind alle Bürgerinnen der Kernstadt Sarstedt (s.o.), die das  
18. Lebensjahr vollendet und ihren 1. Wohnsitz in der Stadt Sarstedt gemeldet haben. 
 

Satzgeld: 1 Satz = 2 Schuss = € 2,50 3 mal nachsetzen erlaubt 
Waffe:  Kleinkalibergewehr  Entfernung: 50 Meter 
Anschlag: stehend aufgelegt  Wertung: Teilermesswert 
 
Junggesellenkönig: 
 

Teilnahmeberechtigt sind alle unverheirateten männlichen Bürger der Kernstadt 
Sarstedt (s.o.), die das 18. Lebensjahr vollendet und ihren 1. Wohnsitz in der Stadt 
Sarstedt gemeldet haben. 
 

Satzgeld: 1 Satz = 2 Schuss = € 2,50 3 mal nachsetzen erlaubt 
Waffe:  Kleinkalibergewehr  Entfernung: 50 Meter 
Anschlag: stehend aufgelegt  Wertung: Teilermesswert 
 
Jugendkönig: 
 

Teilnahmeberechtigt sind alle weiblichen und männlichen Jugendlichen der Kernstadt 
Sarstedt (s.o.), die das 6. Lebensjahr vollendet haben bis zu einem Alter von 17 Jahren 
und ihren 1. Wohnsitz in der Stadt Sarstedt gemeldet haben. 
 

Satzgeld: 1 Satz = 5 Schuss = € 1,50 3 mal nachsetzen erlaubt 
Lichtpunkt (vollendetes 6. Lebensjahr bis zum Alter von 11 Jahren)  
Luftgewehr (vollendetes 12. Lebensjahr bis zum Alter von 17 Jahren) 
Sportgerät/Waffe Lichtgewehr/Luftgewehr  Entfernung: 10 Meter 
Anschlag: stehend aufgelegt  Wertung: Teilermesswert 
 
 
Allgemeine Bestimmungen zu den Königsscheiben: 
Für den Fall, dass ein im Rahmen der Königsproklamation aufgerufener König bzw. eine aufgerufene Königin 
nicht auf der Rathaustreppe erscheinen sollte, wird automatisch der / die Nächstplatzierte als König / Königin 
proklamiert. Der / die ursprüngliche König / Königin wird in diesem Fall auf den Platz des 1. Ritters / der 1. 
Prinzessin oder des 1. Prinzen zurückgestuft. Der / die beste, keinem  Sarstedter - Schützenverein angehörige 
Bürger/Bürgerin auf den Königsscheiben Bürgerkönig – Bürgerkönigin – Junggesellenkönig erhält einen 
Zinnteller sofern er / sie nicht König / Königin in seiner / ihrer Klasse wird. 
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Preisscheiben 
Bürgerpreisscheibe: 

Teilnahmeberechtigt sind Damen und Herren, die nicht Mitglied des Deutschen 
Schützenbundes sind und das 16. Lebensjahr vollendet haben.  

Satzgeld: 1 Satz = 3 Schuss = € 2,50 beliebig nachsetzen erlaubt 
Waffe:  Kleinkalibergewehr  Entfernung: 50 Meter 
Anschlag: stehend aufgelegt  Wertung: Teilermesswert 
 
Preise:  1. Platz Wanderpokal der Krombacher - Brauerei 
  dotiert mit einer Flasche Bier pro Tag für ein Jahr. 

Der Sieger erhält bei Rückgabe des Wanderpokals im folgenden 
Jahr eine Erinnerungsgabe der Brauerei. 
Weiterhin werden je nach Beteiligung Wertgutscheine ausgegeben, 
die in den Geschäften der GHG der Stadt Sarstedt eingelöst werden 
können. 

 

Heimatscheibe: 

Teilnahmeberechtigt sind Mannschaften von mindestens 3 Personen bis maximal 4 
Personen, die nicht Mitglied des Deutschen Schützenbundes sind. Es können z.B. 
Vereine, Firmen, Thekenrunden, Hausgemeinschaften usw. starten. Jeder Teilnehmer 
kann nur innerhalb einer Mannschaft an den Start gehen. Die Mannschaftsmitglieder 
müssen das 16. Lebensjahr vollendet haben. Teilnehmende Mannschaften müssen am 
gleichen Tag antreten. Geschossen wird auf der Anlage des Vereins der nicht 
geschäftsführend ist. 
Schusszahl: 5 Schuss pro Schütze  nachsetzen ist nicht erlaubt 
                         
Waffe:  Kleinkalibergewehr Entfernung:  50 Meter 
Anschlag: stehend aufgelegt Startgeld:  € 11,00  pro Mannschaft 
 
Wertung: Ringwertung, die Summe der Ergebnisse der 3 besten 

Mannschaftsschützen bildet das Mannschaftsergebnis. Bei 
Ringgleichheit mehrerer Mannschaften entscheidet der beste 
Einzelschuss aller Mannschaftsmitglieder über die Platzierung der 
Mannschaft. Die Feststellung des besten Einzelschusses erfolgt 
mittels Teilermesswertung. 

Preise: Mannschaftswertung: 1. Platz   Heimatscheibe 
2. und 3. Platz  je 1  Ehrengabe 

     7./14./21./28. Platz usw. Erinnerungsgabe 
  Einzelwertung:  1. bis 3. Platz  Erinnerungsgabe 
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Pastorenteller: 

Teilnahmeberechtigt sind alle Damen und Herren, die das 16. Lebensjahr vollendet 
haben. 
Satzgeld: 1 Satz = 3 Schuss = € 2,50 beliebig nachsetzen erlaubt 
Waffe:  Kleinkalibergewehr  Entfernung: 50 Meter 
Anschlag: stehend aufgelegt  Wertung: Teilermesswert 
 
Preise:  1. Platz    Zinnteller 
  2.und 3. Platz   je eine Ehrengabe 
 
Der erste Platz ist mit einem Geldpreis gekoppelt. Dieses Geld ist einer sozialen oder 
karitativen Einrichtung zur Verfügung zu stellen. Der Sieger bestimmt wer das Geld 
erhalten soll. 
Der Geldbetrag wird von den Pastoren der Stadt Sarstedt gestiftet. 
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Festscheiben 
Stadt Sarstedt: 

Teilnahmeberechtigt sind alle Damen und Herren, die das 16. Lebensjahr vollendet 
haben.  

Satzgeld: 1 Satz = 3 Schuss = € 2,50 beliebig nachsetzen erlaubt 
Waffe:  Kleinkalibergewehr  Entfernung: 50 Meter 
Anschlag: stehend aufgelegt  Wertung: Teilermesswert 
 
Preise:  1. bis 10. Platz   je ein Pokal 
 
 
 
Niedersachsen: 

Teilnahmeberechtigt sind alle Damen und Herren, die das 16. Lebensjahr vollendet 
haben.  

Satzgeld: 1 Satz = 3 Schuss = € 2,50 beliebig nachsetzen erlaubt 
Waffe:  Kleinkalibergewehr  Entfernung: 50 Meter 
Anschlag: stehend Freihand   Wertung: Ringwertung 
     Stechschuss ab 25 Ring (Teilermesswert) 
 
Preise:  1. Platz    Ehrengabe 

Die Vergabe weiterer Preise richtet sich nach der Beteiligung. 
 

 
 
Deutschland: 

Teilnahmeberechtigt sind alle Damen und Herren, die das 16. Lebensjahr vollendet 
haben.  

Satzgeld: 1 Satz = 3 Schuss = € 2,50 beliebig nachsetzen erlaubt 
Waffe:  Kleinkalibergewehr  Entfernung: 50 Meter 
Anschlag: stehend aufgelegt  Wertung: Ringwertung 
     Stechschuss ab 28 Ring (Teilermesswert) 
 
Preise:  1. Platz    die Scheibe Deutschland 
  2. bis 5. Platz   je eine Ehrengabe 

Sonderpreis (Fa. Trinkgut) für den insgesamt besten 
Stechschuss (Teilermesswert) 
des höchsten Ringwertes jedes 
Schützen 
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Jugend: 

Teilnahmeberechtigt sind alle weiblichen und männlichen Jugendlichen die das  
6. Lebensjahr vollendet haben bis zu einem Alter von 17 Jahren.  
 
Satzgeld: 1 Satz = 10 Schuss = € 1,50 beliebig nachsetzen erlaubt 
Lichtpunkt (vollendetes 6. Lebensjahr bis zum Alter von 11 Jahren)  
Luftgewehr (vollendetes 12. Lebensjahr bis zum Alter von 17 Jahren) 
 
Sportgerät/Waffe Lichtgewehr/Luftgewehr  Entfernung: 10 Meter 
Anschlag: stehend aufgelegt  Wertung: Teilermesswert 
 
Preise:  1. Platz Jugend-Festscheibe  

1. Bis 10. Platz je ein Orden/ Medaille 

 

Maiwiesenpokal: 

Teilnahmeberechtigt sind alle, die das 12. Lebensjahr vollendet haben. 

Satzgeld: 1 Satz = 10 Schuss = € 2,00 beliebig nachsetzen erlaubt 
Waffe:  Luftgewehr   Entfernung: 10 Meter 
Anschlag: sitzend auf Stange aufgelegt Wertung: Teilermesswert 

Die beiden besten Teiler 
ergeben das Gesamtergebnis. 

Preise:  1. Platz     Maiwiesenpokal   
Die Vergabe weiterer Preise richtet sich nach der Beteiligung. 

 

Stadtschützen Pokal: 

Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder der im Stadtgebiet (Ortsteile u. Kernstadt) 
angesiedelten Schützenvereine, die das 12. Lebensjahr vollendet und ihren 
1. Wohnsitz nicht im Bereich der Kernstadt Sarstedt gemeldet haben. 

Satzgeld: 1 Satz = 10 Schuss  kein nachsetzen erlaubt 
  (vollendetes 12. Lebensjahr bis zum Alter von 17 Jahren)  € 3,00 

(vollendetes 18. Lebensjahr und älter)    € 6,00 
Waffe:  Luftgewehr   Entfernung: 10 Meter 
Anschlag: sitzend auf Stange aufgelegt Wertung: Teilermesswert 
 
Preise:  1. Platz     Halsorden und Pokal  

2. bis 4. Platz    je 1 Ehrengabe nach Beteiligung 



 

8 
 

 

 


